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Dritte Verordnung
zur Änderung der Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung

Vom 27. Januar 2015

Auf Grund des § 91 Nummer 1, 2 Buchstabe a, Num-
mer 3 und 4 und des § 96 Absatz 3 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066)
in Verbindung mit § 11 der Ausgleichsmechanismus-
verordnung vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2101), der
durch Artikel 16 Nummer 5 des Gesetzes vom 21. Juli
2014 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, verordnet
die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:

Artikel 1

Änderung der
Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung

Die Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung
vom 22. Februar 2010 (BGBl. I S. 134), die zuletzt durch
Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I
S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„§ 1

Vermarktung an Spotmärkten

(1) Am vortägigen Spotmarkt einer Strombörse ist
über eine marktgekoppelte Auktion mit stündlichen
Handelsprodukten für jede Stunde des Folgetages
die gemäß aktueller Prognose vorhergesagte stünd-
liche Einspeisung des nach § 19 Absatz 1 Nummer 2
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu vergütenden
Stroms vollständig zu veräußern. Verkaufsangebote
nach Satz 1 sind preisunabhängig einzustellen.

(2) Differenzen zwischen der gemäß jeweils aktu-
eller Prognose vorhergesagten viertelstündlichen
Einspeisung und der nach Absatz 1 zu vermarkten-
den stündlichen Einspeisung können am Spotmarkt
einer Strombörse für jede Viertelstunde des Folge-
tages über Auktionen mit viertelstündlichen Han-
delsprodukten erworben oder veräußert werden.
Gebote nach Satz 1 können preislimitiert eingestellt
werden.

(3) Differenzen zwischen der nach aktualisierten
Prognosen vorhergesagten viertelstündlichen Ein-
speisung und den bereits veräußerten und erworbe-
nen Strommengen sind über den untertägigen kon-
tinuierlichen Handel am Spotmarkt einer Strombörse
zu erwerben oder zu veräußern. Mit Abschluss der
letzten Handelsmöglichkeiten nach Satz 1 müssen
die Differenzen nach Satz 1 vollständig ausgeglichen
sein.

(4) Die Prognosen über den nach § 19 Absatz 1
Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu
vergütenden Strom sind nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik zu erstellen.

(5) Eine gemeinsame Vermarktung nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 der Ausgleichsmechanismusverord-
nung schließt die Möglichkeit ein, Vermarktungstä-
tigkeiten auf einen anderen Übertragungsnetzbetrei-
ber im Rahmen eines Dienstleistungsverhältnisses
zu übertragen.

§ 2

Transparenz der Vermarktungstätigkeiten

Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet,
folgende Daten ergänzend zu den Daten nach der
Anlage 1 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes auf einer gemeinsamen Internetseite in ein-
heitlichem Format in nicht personenbezogener Form
zu veröffentlichen:

1. die nach § 1 Absatz 1 veräußerte Einspeisung
aufgeschlüsselt nach den Technologiegruppen
Windenergie, solare Strahlungsenergie und Sons-
tige in mindestens stündlicher Auflösung; sie ist
spätestens bis 18 Uhr desselben Tages zu veröf-
fentlichen;

2. die nach § 1 Absatz 1 veräußerte monatliche Ein-
speisung aufgeschlüsselt nach den Technologie-
gruppen Windenergie an Land, Windenergie auf
See, solare Strahlungsenergie, Biomasse und
Sonstige; sie ist für jeden Kalendermonat bis
zum Ablauf des zehnten Werktags des Folge-
monats zu veröffentlichen;

3. die nach § 1 Absatz 2 veräußerten und erworbe-
nen Strommengen aufgeschlüsselt nach Handels-
plätzen in viertelstündlicher Auflösung; sie sind
spätestens bis 18 Uhr desselben Tages zu veröf-
fentlichen;

4. die nach § 1 Absatz 3 veräußerten und erworbe-
nen Strommengen in viertelstündlicher Auflö-
sung; sie sind spätestens am Folgetag bis 18
Uhr zu veröffentlichen;

5. die Differenz zwischen den gemäß der jeweils ak-
tuellsten vor Handelsschluss verfügbaren Prog-
nose insgesamt zu veräußernden Strommengen
und den hierfür insgesamt nach § 1 Absatz 1 bis 3
veräußerten und erworbenen Strommengen; sie
ist in viertelstündlicher Auflösung spätestens am
Folgetag bis 18 Uhr zu veröffentlichen;
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6. die in Anspruch genommene Ausgleichsenergie
zum Ausgleich des EEG-Bilanzkreises in viertel-
stündlicher Auflösung; sie ist unverzüglich nach
Vorlage der Bilanzkreisabrechnung zu veröffent-
lichen;

7. die Angaben nach § 72 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe c des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes; sie sind für jeden Kalendermonat bis zum
Ablauf des zehnten Werktags des Folgemonats
zu veröffentlichen.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Absatz 1 und 3“
gestrichen.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „das Vorjahr die
Preise, Mengen und Stunden“ durch die Wörter
„alle Viertelstunden des Vorjahres die Preise und
Mengen“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „jeweils
verpflichtet,“ die Wörter „spätestens ab dem
1. April 2010“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „und Aus-
gaben nach § 3“ die Wörter „Absatz 3 und 4“
gestrichen, werden nach den Wörtern „Aus-
gleichsmechanismusverordnung und § 6“ die
Wörter „Absatz 1 und 3“ gestrichen und wer-
den nach den Wörtern „vorliegenden Verord-
nung sind“ die Wörter „ab diesem Zeitpunkt“
gestrichen.

cc) Satz 4 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 und 3 werden jeweils nach den
Wörtern „Ausgaben nach“ die Wörter „Absatz 3
und 4“ gestrichen und werden jeweils nach den
Wörtern „und nach“ die Wörter „Absatz 1 und 3“
gestrichen.

4. In § 6 Absatz 1 Nummer 6 wird das Wort „Abwei-
chungen“ durch das Wort „Differenzen“ ersetzt.

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Absatz 1
Nummer 2“ die Wörter „oder § 57 Absatz 1“ ge-
strichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach den Wörtern „Spotmarkt
abbildet“ ein Komma eingefügt.

bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze einge-
fügt:

„Als Preis des Vortageshandels (PVT) gilt der
Market-Clearing-Preis der jeweiligen Stunde
der Day-Ahead-Auktion an der European
Power Exchange. Als Aktivitäten an einem
untertägigen Spotmarkt gelten für die Ermitt-
lung der beeinflussbaren Differenzkosten die
Handelsaktivitäten nach § 1 Absatz 2 und 3.“

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern
„eines Kalenderjahres“ die Wörter „mit der“ durch
die Wörter „durch die“ ersetzt, wird nach den
Wörtern „dieses Zeitraumes zu“ das Wort „ver-
marktenden“ durch das Wort „vermarktende“
ersetzt und werden nach den Wörtern „§ 19 Ab-

satz 1 Nummer 2“ die Wörter „oder § 57 Absatz 1“
gestrichen.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „aller
Übertragungsnetzbetreiber“ die Wörter „aus
dem Vorjahr“ durch die Wörter „der beiden
Vorjahre“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Der
Übertragungsnetzbetreiber kann“ die Wörter
„nach Maßgabe der folgenden Absätze“ ein-
gefügt, werden nach den Wörtern „die voll-
ständige“ die Wörter „in der Vortagesprog-
nose vorhergesagte“ durch die Wörter „ge-
mäß aktueller Prognose vorhergesagte stünd-
liche“ ersetzt und wird nach den Wörtern
„Geboten an dem“ das Wort „vortägigen“ ge-
strichen.

bb) Dem Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzu-
wenden auf diejenigen Stunden des Folge-
tages, für die aufgrund einer partiellen Ent-
kopplung grenzüberschreitend gekoppelter
Marktgebiete von der Strombörse zu einer
Anpassung der Gebote aufgerufen wird.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „preis-
limitierte Gebote“ die Wörter „am vortägigen
Spotmarkt einer Strombörse“ durch die Wör-
ter „im Rahmen der Vermarktung nach § 1
Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird nach den Wörtern „Strom-
menge ist in“ das Wort „zehn“ durch die An-
gabe „20“ ersetzt.

cc) Satz 7 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor der Nummerierung
werden nach den Wörtern „Ende der
Auktion“ die Wörter „am vortägigen
Spotmarkt“ gestrichen.

bbb) In Nummer 3 wird das Wort „vortägigen“
gestrichen und werden nach dem Wort
„Spotmarkt“ die Wörter „nach § 1 Ab-
satz 1“ eingefügt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Angebo-
ten die nach“ die Wörter „der Vortagesprog-
nose zu erwartende“ durch die Wörter „§ 1
Absatz 1 zu vermarktende“ ersetzt und wer-
den nach den Wörtern „soweit möglich“ die
Wörter „am untertägigen Spotmarkt einer
Strombörse“ durch die Wörter „nach § 1 Ab-
satz 2 und 3“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nummer 1 werden nach den Wör-
tern „für welche Energie“ die Wörter „am un-
tertägigen Spotmarkt“ durch die Wörter
„nach § 1 Absatz 2 und 3“ ersetzt.
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7. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Übergangsregelung

Für die bis zum 31. April 2015 nach § 1 vermark-
teten Strommengen können die Übertragungsnetz-
betreiber die nach § 2 Nummer 1, 4 und 5 zu veröf-
fentlichenden Daten erst zum 1. Mai 2015 veröffent-
lichen. Bis dahin sind die Vermarktungstätigkeiten

insoweit nach § 2 Nummer 1 bis 3 der Ausgleichs-
mechanismus-Ausführungsverordnung in der am
31. Januar 2015 geltenden Fassung zu veröffent-
lichen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2015 in Kraft.

Bonn, den 27. Januar 2015

D e r P r ä s i d e n t
d e r B u n d e s n e t z a g e n t u r f ü r E l e k t r i z i t ä t ,

G a s , Te l e k omm u n i k a t i o n , P o s t u n d E i s e n b a h n e n
J o c h e n H om a n n
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